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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Kämmerei 21.10.2019 1481/19 - I/484 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat    

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018/2019  
zum Nachtragshaushalt 2019 
 
Anlage/n: 
 
Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018/2019 zum 
Nachtragshaushalt 2019 wird gemäß § 92 Abs. 4 HGO beschlossen. 
 
 
 
 
Wetzlar, den 22.10.2019                                                     gez. Kratkey 
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Begründung: 
 
Seit 2010 wurden von der Stadt Wetzlar regelmäßig Haushaltssicherungskonzepte erstellt, 
da die Haushaltswirtschaft infolge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise nicht mehr 
ausgeglichen gestaltet werden konnte. Zum Nachtragshaushalt 2019 wurde ursprünglich 
keine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mehr vorgenommen, da die neu 
geschaffene Regelung des Gemeindewirtschaftsrechts zur Verrechnung der noch 
vorhandenen Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital genutzt werden sollte. Damit wären die 
drei Komponenten (Ausgleich des Ergebnishaushaltes, Ausgleich des Finanzhaushaltes 
und keine Altfehlbeträge) erfüllt und ein Haushaltssicherungskonzept wäre nicht mehr 
erforderlich. 
 
Rein rechtlich erfolgt die Verrechnung der Altfehlbeträge im Rahmen der 
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresabschluss des 
Haushaltsjahres 2018, hier zur Ergebnisverwendung (entweder Vortrag auf neue 
Rechnung oder Verrechnung mit dem Eigenkapital). Da dieser Beschluss aber noch nicht 
gefasst wurde, bestehen formal trotz Ablösung der entsprechenden Kassenkredite durch 
die Hessenkasse bzw. aus Eigenmitteln noch Altfehlbeträge, so dass nach Rücksprache 
mit unserer Aufsichtsbehörde – Regierungspräsidium Gießen – ein von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen 
ist. Das Konzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
Um Zustimmung wird gebeten. 
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